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 *Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 
  

Produktidentifikator 

   Stoffname / Handelsname: Aktivatorspray 150 ml / Aktivatorspray 300 ml 
 Best.-Nr.: 1103563 / 1123556 
 EAN: 4014578051407 / 4014578091564 
 UFI: 69PC-N78W-X30M-XJQV 
Andere Bezeichnungen:  - 

 

1.2 
 

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

 Relevante identifizierte Verwendungen: Aktivator für Cyanacrylatklebstoff 
   
 Verwendungen, von denen abgeraten wird: keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
   
 

1.3 
 
 

 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Hersteller / Lieferant  

   Simprop electronic Walter Claas GmbH & Co. KG 
 

   Straße/Postfach  
   Ostheide 5 

 

   Nat.-Kenn./PLZ/Ort  
   DE-33428 Harsewinkel 

 

   Kontaktstelle für technische Information 

   Simprop electronic Walter Claas GmbH & Co. KG 
 

   Telefon / Telefax  / E-Mail  
           05247 604-0 / 05247 604-15 / E-Mail: info@simprop.de 

 

1.4 
 

Notrufnummer 

   +49 (0)228 19240     Zentrale gegen Vergiftungen Bonn 
 

 
  
 *Abschnitt 2: Mögliche Gefahren  
 

2.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

GHS02 
Flam. Aerosol 1   H222-H229 Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

 

GHS09 
Aquatic Chronic 2    H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

 
 

GHS07 
Skin Irrit. 2     H315  Verursacht Hautreizungen. 
STOT SE 3    H336  Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Asp. Tox. 1    H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
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2.2  Kennzeichnungselemente 

 

   Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   
 

   Piktogramm: 

 
    GHS02       GHS07       GHS09 
 
Signalwort: Gefahr 

 

   Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung 
 

enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 
 

   Gefahrenhinweise: 

 H222-H229 
H315   
H336  
H411   

Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht Hautreizungen. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

   Sicherheitshinweise: 

 P210 
P211 
P251 
P261            
P280  
P321 
P362 
P304+P340  
P312 
P405 
P410+P412 
 
P501 

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Anwendung. 
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtschutz tragen. 
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRALE/Arzt anrufen. 
Unter Verschluss aufbewahren. 
Vor Sonnenbestrahlung schützen und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen 
Bestimmungen. 

   Weitere Kennzeichnungselemente 

 Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach 
Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder Verbrennen. 
Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. 

 

2.3 
 

Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
  PBT: Nicht anwendbar. 
  vPvB: Nicht anwendbar. 

 
 
  
 *Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

 

3.2 Gemische 
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

    Gefährliche Inhaltsstoffe:   

 CAS: 106-97-8 
EINECS: 203-448-7 
 

Butane 

Flam. Gas 1, H220 

 Acute Tox. 3, H331; Press. Gas C, H280 

25-50% 
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 CAS: 64742-49-0 
EINECS: 265-151-9 
 

Naphtha (petroleum), hydrotreated light 

Flam. Liq. 2, H225 

 Asp. Tox. 1, H304 

 Aquatic Chronic 2, H411 

 Skin Irrit.2, H315; STOT SE 3, H336 

25-50% 

 CAS: 74-98-6 
EINECS: 200-827-9 

Propane 

 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 

10-25 % 

  CAS: 67-64-1 
EINECS: 200-662-2 

Acetone 

 Flam. Liq. 2, H225 

 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 

2,5-<10% 

  CAS: 75-28-5 
EINECS: 200-857-2 

Isobutane 

 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 

2,5-<10% 

  CAS: 99-97-8 
EINECS: 202-805-4 

N,N-dimethyl-p-toluidine 

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 

 STOT RE 2,H373; Aquatic Chronic 3, H412 

0,1-<0,5% 

  

Verordnung (EG) 648/2004 über Detergenzien 
  Aliphatische Kohlenwasserstoffe 30% 
 

         (Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen) 
 

 
 
  
 Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

4.1 

   
   
   
   

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 
 

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen 

und Arzt konsultieren.  
Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.  
    

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Atembeschwerden. 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 
  
 Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 

5.1 
 

Löschmittel  
   Geeignet: CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden. 
 Ungeeignet: Wasser im Vollstrahl 

 

5.2 
 
 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

5.3 
 
 

Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
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 Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1 
 

 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

  Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

6.2 
 
 

Umweltschutzmaßnahmen  
   Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörde benachrichtigen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 

6.3 
 
 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

   Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen. 

 

6.4 
 

Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 
 
  
  Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung  
 

7.1 
 
 
 
 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 
 

  Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen 
Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. 
Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach 
Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

   
   

Angaben zu den Lagerbedingungen 

    

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

   
An einem kühlen Ort lagern. 
Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten. 

  

Zusammenlagerhinweise 
   Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.   

   
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

  

Behälter dicht geschlossen halten. 
Behälter nicht gasdicht verschließen. 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 

 Lagerklasse: 2 B 

     

 Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
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7.3 
 
 
 

Spezifische Endanwendungen 

   
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 

 
  

*Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung  

 
  

8.1 Zu überwachende Parameter 
 
 

   Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:  

 106-97-8 Butan 

 AGW    
Langzeitwert: 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 
4(II);DFG 

 74-98-6 Propan 

 AGW    
Langzeitwert: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³ 
4(II);DFG 

 67-64-1 Aceton 

 AGW    
Langzeitwert: 1200 mg/m³, 500 ml/m³ 
2(I);DFG, EU 

 75-28-5 Isobutan 

 AGW 
Langzeitwert: 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 
4(II);DFG 

 Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: 

 67-64-1 Aceton 

 BGW 

80 mg/l 
Untersuchungsmaterial: Urin 
Probenentnahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 
Parameter: Aceton 

  
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Berührung mit der Haut vermeiden. 
Berührung den Augen und der Haut vermeiden. 

 

   

Handschutz 

   

 Schutzhandschuhe 
 
Undurchlässige Handschuhe 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung 
sein. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation. 
Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch 

von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim 

Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien: PVC 
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 Augen- / Gesichtsschutz 

  

Dichtschließende Schutzbrille 
 

 Atemschutz 

  

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. 
Bei kurzzeitiger und geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
 

 Körperschutz 
  Arbeitsschutzkleidung 
 
 
 
  Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
 

9.1 
 

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
    Aussehen 

  - Aggregatzustand:  
- Farbe : 

 
Aerosol 
Hell gelb 

Geruch :  charakteristisch 
Geruchsschwelle : Nicht bestimmt. 
pH-Wert : Nicht bestimmt. 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht anwendbar, da Aerosol. 
Siedebeginn und Siedebereich : -44 °C 
Flammpunkt : 60 °C 
Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar. 
Zündtemperatur : 365 °C 
Zersetzungstemperatur : Nicht bestimmt. 
Selbstentzündungstemperatur : Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 

explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 
Explosionsgrenzen : 
   Untere: 
   Obere: 

 
  1,5 Vol %  
10,9 Vol % 

Dampfdruck : 8300 hPa bei 20 °C 
Dichte bei 20 °C : 0,63 g/cm³ 
relative Dichte : Nicht bestimmt. 
Dampfdichte : Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht anwendbar. 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: 

Nicht bzw. wenig mischbar. 

Verteilungskoeffizient:  
n-Octanol/Wasser : 

Nicht bestimmt. 

Viskosität : 
  Dynamisch: 
  Kinematisch: 

 
Nicht bestimmt. 
Nicht bestimmt. 

Lösemittelgehalt: 
   Organische Lösemittel: 
   VOC (EU):  

 
94,00 % 
99,00 % 

 Feststoffgehalt: 0,5 % 
                

  
9.2 
 

 

 
Sonstige Angaben 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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  Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität  
 

10.1 
 

Reaktivität  
    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

10.2 
 

Chemische Stabilität 

    Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.3 
 

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

   Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.4 
 

Zu vermeidende Bedingungen 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

10.5 
 

Unverträgliche Materialien 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

10.6 
 

Gefährliche Zersetzungsprodukte 

   Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 
 
  
  *Abschnitt 11: Toxikologische Angaben  
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
   

 
 
 

akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 
schwere Augenschädigung/-reizung 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Keimzell-Mutagenität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. 
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 
 

 
  
  *Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 
   Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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12.4 Mobilität im Boden 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Ökotoxische Hinweise:  Giftig für Fische. 
Weitere ökologische Hinweise:  

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. 
In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton. 
Giftig für Wasserorganismen. 
 

12.5 
 

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung 

    PBT: Nicht anwendbar. 
  vPvB: Nicht anwendbar. 

 

12.6 
 

Andere schädliche Wirkungen 

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
  
 Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 

 Empfehlung 

   
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

 
 Behandlung verunreinigter Verpackungen 

   Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 
 

  
 *Abschnitt 14: Angaben zum Transport 
 
14.1 

 
UN-Nummer 

    UN1950 
 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

   
 ADR 

 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, UMWELTGEFÄHRDEND 
 

   
 IMDG  

   AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE POLLUTANT 
   
 IATA 
  AEROSOLS, flammable 
   
 

14.3 Transportgefahrenklassen 
   
  ADR 

  

  

  
Klasse:                
Gefahrzettel:  

2   5F Gase 
2.1 

    

  IMDG 
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Class: 
Label: 

2.1 
2.1 

    
  IATA 

  

 

  
Class: 
Label: 

2.1 
2.1 

   
 

14.4 Verpackungsgruppe 
  ADR, IMDG, IATA: entfällt 
 

14.5 Umweltgefahren 

    

Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe; Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 

Marine Pollutant:   ja  /  nein        Symbol (Fisch und Baum) 
Besondere Kennzeichnung (ADR):    Symbol (Fisch und Baum) 

 

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender 
  Achtung: Gase 
  Kemler-Zahl: - 
  EMS-Nummer: F-D,S-U 
   

 

Staucodes: 

SW1    
Geschützt von Wärmequellen 
SW22  
Für DRUCKGASPACKUNGEN mit einem Fassungsvermögen von maximal 1 Liter: 
Staukategorie A. Für DRUCKGASPACKUNGEN mit einem Fassungsvermögen größer 1 Liter: 
Staukategorie B. Für ABFALL-DRUCKGASPACKUNGEN: Staukategorie C, frei von Wohn- 
und Aufenthaltsräumen. 

 

Trenncodes: 

SG69 
Für DRUCKGASPACKUNGEN mit einem Fassungsvermögen von maximal 1 Liter: Trennung 
wie für Klasse 9. „Getrennt von“ Klasse 1 mit Ausnahme von Unterklasse 1.4stauen. Für  
DRUCKGASPACKUNGEN mit einem Fassungsvermögen von über 1 Liter: Trennung wie für 
die entsprechende Unterklasse der Klasse 2. Für ABFALL-DRUCKGASPACKUNGEN: 
Trennung wie für die entsprechende Unterklasse der Klasse 2 

 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 

    Nicht anwendbar.                           
   
 Weitere Informationen zum Transport: 

  ADR  
  Limited quantities (LQ) 1L 

  Excepted quantities (EQ) 
Code: E0 
Not permitted as excepted quantity. 

  Transport category 2 
  Tunnel Restriction code D 
  IMDG  
  Limited quantities (LQ) 1L 

  Excepted quantities (EQ) 
Code: E0 
Not permitted as excepted quantity. 

  UN “Model Regulation“: 
UN1950 AEROSOLS, 2.1, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
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 *Abschnitt 15: Rechtsvorschriften  
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch   

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

   

 
Richtlinie 2012/18/EU 
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe – ANHANG I 

Keiner der Stoffe ist enthalten 
 

Seveso Kategorie 
   P3a  Entzündliche Aerosole 
   E2    Gewässergefährdent 
 
Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements: 150 t 
Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements: 500 t 
 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3, 40 

  

 

Technische Anleitung Luft: 
Klasse I:       0,5 % Anteil 
Klasse NK: 94,0 % Anteil 

  
 Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdent 
  
  
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

   
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 
 
 
  
 Abschnitt 16: Sonstige Angaben  

   

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
Relevante Sätze 

H220 Extrem entzündliches Gas. 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
H301 Giftig bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H311 Giftig bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H331Giftig bei Einatmen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
 



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006            
 

 
  

   
Erstellt am: 08.03.2018    
Überarbeitet am: 08.03.2018    
Version: 2  Ersetzt Version: 1  
 
 

 
Seite : 11 / 11 

 

 

Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous 
Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Gas 1: Flammable gases – Category 1 
Aerosol 1: Aerosols – Category 1 
Press. Gas C: Gases under pressure – Compressed gas 
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2 
Acute Tox. 3: Acute toxicity – Category 3 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2 
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2 
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3 

 
 

* Daten gegenüber der Vorversion geändert 
 


